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1 AUSWAHL RELEVANTER LEBENSRAUMTYPEN UND ARTEN 

Bei der 2014 durchgeführten vertieften Untersuchung zu Lebensraumtypen und euro-

parechtlich geschützten Arten konnten im Wirkraum des Vorhabens keine der im Stan-

darddatenbogen des FFH-Gebietes gelisteten Arten nach Anhang II bzw. Lebensraum-

typen nach Anhang I der FFH-Richtlinie festgestellt werden.  

2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Die folgenden Beschreibungen von Planung, Bauablauf und baulichen Anlagen wurde 

wurden von der 'glu Planungsgemeinschaft' übernommen (Stand 18.02.2015).  

2.1 DARSTELLUNG UND ZIELE DES VORHABENS 

Die DB Energie plant die Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung, BL592, vom 

Abzw. II Amstetten bis zum Unterwerk Merklingen.  

Im süddeutschen Raum besitzt insbesondere die 110-kV-Bahnstromleitung von Mün-

chen nach Stuttgart eine große Bedeutung, da sie u. a. die überregional bedeutsame 

Bahnstrecke von Stuttgart nach München mit elektrischer Energie versorgt. Die ge-

nannte Bahnstrecke wird derzeit zwischen den Städten Stuttgart und Augsburg in meh-

reren Teilabschnitten ausgebaut bzw. neu errichtet. 

Um die genehmigte Neubaustrecke (NBS) Wendlingen – Ulm mit elektrischer Energie 

zu versorgen, wird eine Anbindung des Unterwerks Merklingen an das Leitungsnetz 

der DB Energie erforderlich. Daher ist in den Landkreisen Göppingen und Alb-Donau-

Kreis die Errichtung und Inbetriebnahme einer 110-kV-Bahnstromleitung als Verbin-

dungsleitung vom Unterwerk (Uw) Merklingen zur 110-kV-Leitung Plochingen-

Amstetten, BL 511 der DB Energie, geplant. Es ist hierbei vorgesehen, einen Großteil 

der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung auf einer bereits bestehenden 110-kV-Leitung 

der Netze BW GmbH (110-kV-Leitung Eybacher Tal-Krähenlauh, Anlage 0515) zu rea-

lisieren, in dem ein Teilabschnitt der genannten Bestandsleitung der Netze BW GmbH 

durch die DB Energie GmbH in eine 110-kV-Gemeinschaftsleitung umgebaut wird 

Die Länge der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung beträgt ca. 12,1 km. Das Vorhaben 

umfasst den Umbau von 39 bestehenden Masten (inklusive Gründungen), die Neuer-

richtungen von 4 Masten (inklusive Gründungen) und die Neubeseilung der Masten.  

Das Vorhaben lässt sich in drei Teilabschnitte untergliedern:  

Teilabschnitt 1 (Länge ca. 0,7 km):  

Der Teilabschnitt 1 der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – Mer-

klingen BL 592 umfasst eine Länge von rund 0,7 km und wird als möglichst kurzes und 

geradliniges Verbindungsstück von der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. 

Plochingen - Amstetten BL 511 der DB Energie GmbH zum vorgesehenen Teilab-

schnitt 2 errichtet. Auf dem Teilabschnitt 1 ist ausschließlich der Stromkreis der DB 
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Energie GmbH ausgeführt. Vom vorgesehenen Mast Nr. 15 der 110-kV-

Bahnstromleitung Abzw. Amstetten - Plochingen BL 511, der als Abzweigmast auf der 

Gemarkung Türkheim ausgeführt wird, verläuft die geplante 110-kV-Bahnstromleitung 

auf dem kürzesten Weg über den neu errichteten Tragmast (Mast Nr. 1) geradlinig in 

Richtung Südwesten zum bestehenden Mast Nr. 28 der 110-kV-Leitung Eybacher Tal – 

Krähenlauh Anlage 0515 der Netze BW GmbH. Die beiden Masten des Teilabschnittes 

1 befinden sich in der Nähe der Kreisstraße K 1440. Der Leitungsverlauf erfolgt parallel 

zur K 1440 in Richtung der Gemeinde Türkheim. 

Teilabschnitt 2 (Länge ca. 10,6 km) 

Im Teilabschnitt 2 erfolgt der Umbau von insgesamt 38 Masten der bestehenden 110-

kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh Anlage 0515 der Netze BW GmbH zur Ge-

meinschaftsleitung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – Merklingen 

mit den geplanten Mastnummern 2 bis 39. 

Die bestehenden Masten Nr. 28 bis Nr. 56 sowie die bestehenden Masten Nr. 58 bis 

Nr. 65 der 110-kV-Leitung Eybacher Tal – Krähenlauh, Anlage 0515 der Netze BW 

GmbH, werden durch die DB Energie GmbH vollständig zurückgebaut und standort-

gleich bzw. um bis zu 10 m versetzt neu errichtet. Der bestehende Mast Nr. 57 bleibt 

von dem geplanten Vorhaben unberührt.  

Im Teilabschnitt 2 wird vom Mast Nr. 2 bis zum Mast Nr. 39 der geplanten 110-kV-

Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten – Merklingen BL 592 eine Traverse für den 

durchgehenden Stromkreis der 110-kV-Bahnstromleitung genutzt. Über eine zweite 

Traverse des Masten 2 bis 39 (Zweiebenenmast mit Donaugestänge) wird der Strom-

kreis der aus südöstlicher Richtung kommenden 110-kV-Freileitung der Netze BW 

GmbH geführt.   

Am Mast Nr. 39 verschwenkt die geplante 110-kV-Bahnstromleitung in Richtung Osten, 

während die 110-kV Leitung der Netze BW weiter Richtung Süden verläuft. Hierbei 

wird am Mast Nr. 39, der als Abzweigmast ausgeführt wird, der Stromkreis der beste-

henden 110-kV-Eybacher Tal – Krähenlauh, Anlage 0515 der Netze BW GmbH, über 

eine Traverse in Leitungsrichtung weitergeleitet. Über die zweite Traverse des Mastes 

Nr. 39 verschwenkt der Stromkreis der DB Energie GmbH und damit die geplante 110-

kV-Bahnstromleitung zum Endpunkt, dem Uw Merklingen, in Richtung Osten. 

Der Teilabschnitt 2 verläuft auf einer Länge von ca. 10,7 km zwischen der Kreisstraße 

K 1440 in Richtung Südwesten durch die Gemarkungen Türkheim, Nellingen und Mer-

klingen und endet ca. 170 m nördlich der BAB A8 bzw. 200 m nördlich der NBS Wend-

lingen – Ulm.  
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Teilabschnitt 3 (Länge ca. 0,8 km) 

Der dritte Teilabschnitt der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. II Amstetten –  

Merklingen BL 592 wird, i. S. e. möglichst kurzen und geradlinigen Verbindungsstü-

ckes, vom geplanten Teilabschnitt 2, Mast 39, zum Uw Merklingen ausgeführt. Der 

Teilabschnitt 3 erstreckt sich hierbei nördlich der Bundesautobahn A 8 bzw. nördlich 

der genehmigten NBS Wendlingen – Ulm über drei neue Masten (Nr. 40, 41, 42) zum 

Uw Merklingen. Zwischen Mast Nr. 41 und 42 wird die Bundesautobahn A 8 sowie die 

genehmigte NBS Wendlingen – Ulm mit einem ausreichendem Höhenabstand gequert. 

Am Mast Nr. 42, der den Endmast bzw. den Endpunkt der geplanten 110-kV-

Bahnstromleitung bildet, wird die Beseilung direkt in das genehmigte Uw Merklingen 

überführt. 
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Abbildung 1: Lage des FFH – Gebiets zum geplanten Vorhaben 
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2.2 BAUABLAUF 

Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Zeitraum von Mitte 2017 bis Mitte 2020 

durchgeführt. Die Bauarbeiten finden voraussichtlich während des Tageszeitraumes 

zwischen 7:00 und 20:00 Uhr statt. 

Das Vorhaben umfasst den Rückbau und die Neuerrichtung von insgesamt 39 Masten 

der bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW inklusive Erstellung der Fundamente 

sowie die Neuerrichtung von 4 Masten, die Montage des Leitungsgestänges und der 

Anlagenteile (z.B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile für insgesamt 43 Mas-

ten für die geplante Leitung.  

Hierbei werden die bestehenden Masten 28 bis 56 und 58 bis 66 der 110-kV-Leitung 

Eybacher Tal - Krähenlau, Anl. 0515 der Netze BW und der Mast 511/15 der 110-kV-

Bahnstromleitung Plochingen-Amstetten abgebaut und erneuert.  

Der Umbau der 39 Masten der bestehenden 110-kV-Leitung der Netze BW erfolgt 

standortgleich bzw. um bis zu 10m versetzt, so dass für Abbau und Aufbau der Masten 

überwiegend dieselben Arbeitsflächen in Anspruch genommen werden können. Die 

Betonfundamente der Bestandsmasten werden vollständig entfernt. Ein durchgehender 

Arbeitsstreifen entlang der Leitungsachse ist für den Bau nicht erforderlich, da sich die 

Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschränken.  

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer vorübergehen-

den Inanspruchnahme von Vegetationsflächen, die zum Bau der Mastfundamente, zur 

Vormontage der Masten, zur Lagerung des Erdaushubs bzw. für die Seilmontage etc. 

erforderlich ist. Die Arbeitsflächen der vom standortgleichen Ersatzneubau betroffenen 

Masten sind so dimensioniert, dass sie zusätzlich ausreichende Platzverhältnisse für 

das Aufstellen von erforderlichen Provisorien und insbesondere für die Abankerungs-

flächen der Provisorien zur Verfügung stellen. Dabei erfolgt durch die provisorischen 

Masten und die Verankerungen nur eine kleinflächige, punktuelle Flächeninanspruch-

nahme im Bereich der ausgewiesenen Bauflächen.  

Die vorgesehenen Regeldimensionierungen der Arbeitsflächen untergliedern sich wie 

folgt: 

- bei standortgleichem Ersatzneubau eines Mastes: ca. 50 m x 70 m ( 25 Masten ) 

- bei Ersatzneubau eines Mastes mit Verschiebung: ca. 40 m x 40 m (14 Masten) 

- bei Neuerrichtung eines Mastes: ca. 30 m x 30 m (4 Masten) 

Bei Bedarf wurden die Arbeitsflächen auf Basis der Regeldimensionierungen an den 

jeweiligen örtlichen Gegebenheiten an den Maststandorten angepasst. 

Von der Arbeitsfläche am Mast sind bei Abspannmasten ca. 200 m² und bei Tragmas-

ten ca. 100 m² eigentliche Grabfläche, d.h. es wird Boden für die Fundamentarbeiten 
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ausgehoben. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die bauzeitlich beanspruchten 

Flächen sowie die ehemaligen Maststandortflächen rekultiviert. 

Für die Baustellenzufahrten zu den Maststandorten werden soweit möglich vorhandene 

befestigte Wege verwendet, allerdings müssen für die notwendigen Zuwegungen auch 

Vegetationsflächen bauzeitlich in Anspruch genommen werden, die je nach Lage der 

Maststandorte variieren. Die Breite der Bauzufahrten beträgt ca. 5 m. Je nach Boden- 

und Witterungsverhältnissen werden hierfür ausgehend von befestigten Straßen und 

Wegen auch Baggermatratzen / Alumatten ausgelegt. Die für die Zufahrten in An-

spruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder 

hergestellt.  

Die Methode, mit der Stahlgittermaste errichtet werden, hängt von Bauart, Gewicht und 

Abmessungen der Maste, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der Ört-

lichkeit tatsächlich möglichen Arbeitsfläche ab. Je nach Montageart und Tragkraft der 

eingesetzten Geräte werden die Stahlgittermasten am Boden vormontiert und vor-

zugsweise mit einem Mobilkran errichtet. Mit dem Errichten der Maste darf frühestens - 

ohne Sonderbehandlung des Betons - vier Wochen nach dem Betonieren der Funda-

mente begonnen werden.  

Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden 

schleiffrei, d.h. ohne Bodenberührung, zwischen Trommel- und Windenplatz verlegt. 

Die Seile werden dabei über am Mast befestigte Seilräder so im Luftraum geführt, dass 

sie weder den Boden noch Hindernisse berühren. Der Seilzug erfolgt abschnittsweise 

zwischen zwei Abspannmasten. 

Für die temporären Bauarbeiten wird im Bereich der Masten eine Arbeitsfläche von 

insgesamt rund 13,5 ha benötigt, die sich aus Baustellenzufahrten, Arbeitsfläche um 

den Mast, Fläche zur Errichtung von Provisorien bei den standortgleich zu erneuern-

den Masten und Seilzugflächen an den Abspannmasten zusammensetzt. 

2.3 BAULICHE ANLAGEN 

Die Länge der geplanten Gemeinschaftsleitung beträgt ca. 12,1 km. Die Gründungen 

der geplanten Freileitungsmasten werden entweder als Einzelfundament oder Platten-

fundament gemäß EN 50341-1 und EN 50341-3-4 ausgeführt. Die Auswahl geeigneter 

Fundamentarten ist von verschiedenen Standortfaktoren abhängig.  

Die genaue Ausführung der Fundamente, der Werkstoffe sowie der tatsächlich einge-

setzte Fundamenttyp hängen von den zu übertragenden Kräften und den Baugrundei-

genschaften ab und werden nach dem Planfeststellungsbeschluss im Zuge der Ausfüh-

rungsplanung festgelegt. Abbildung 2 zeigt mögliche Fundamenttypen. 
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Abbildung 2: Gründungstypen; die genaue Ausführung der Fundamente, der Werkstof-
fe sowie der tatsächlich eingesetzte Fundamenttyp werden im Zuge der 
Ausführungsplanung festgelegt. Plattenfundamente sind i.d.R. bei Trag-
masten vorgesehen, Stufenfundamente i.d.R. bei Winkelabspannmasten  

Die bestehenden Fundamente der Bestandsmasten 28 bis 56 und 58 bis 66 der 110-

kV-Leitung der Netze BW werden vollständig entfernt. Die neu errichteten Fundamente 

werden bis auf die an jedem Masteckstiel über Erdoberkante herausragenden zylinder-

förmigen Mastfundamentköpfe mit einer ca. 1,0 m starken Bodenschicht überdeckt, die 

wieder begrünt werden. An der Oberfläche sind somit bei allen Fundamentarten nur die 

vier Mastfundamentköpfe sichtbar. Die Oberflächenversiegelung durch die Funda-

mentköpfe beträgt pro Tragmast ca. 3,1 m² und pro Abspannmast ca. 4,5 m². Die 

Mastaustrittsfläche, d.h. die Fläche um die Mastfüße, beträgt im Planzustand bei den 

Tragmasten maximal ca. 50 m² und bei den Abspannmasten maximal ca. 70 m². 

Im Bestand haben die Masten (Donaumastgestänge) der Anlage 0515 der Netze BW 

im Teilabschnitt 2 eine Höhe von ca. 30-49 m (vom Mastfuß zur Mastspitze) und je-

weils zwei Traversen auf jeder Mastseite mit einer Traversenbreite von ca. 6,9 m pro 

Seite für die untere Traverse und ca. 4,9 m pro Seite für die obere Traverse. Die be-

stehende Leitungsanlage führt insgesamt 6 Leiterseile über die Traversen und 1 Erd-

kabel über die Mastspitze, sowie ein Luftkabel (LWL) auf Höhe des Obergurts der unte-

ren Traverse (in der Leitungsachse) (vgl. Abbildung 3, jeweils linkes Bild). 
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Abbildung 3:  Gegenüberstellung der Tragmasten (oben) und Abspannmasten (unten) im 
Teilabschnitt 2 (unmaßstäblich): links: Bestand, Breite der unteren Traver-
se ca. 6,7 m; rechts: Planzustand, Breite der unteren Traverse: ca. 10,5 m 
bei Tragmasten  bzw. 11,9 m bei Abspannmasten. 

Für die Trag- und Abspannmasten im Teilabschnitt 2 (geplante Masten 2 bis 39) sind 

Zweiebenenmasten (2 Traversenebenen) mit Donaumastgestänge entsprechend Ab-

bildung 3 vorgesehen. Die untere Traverse hat eine Breite von ca. 10,5 m je Seite bei 

einem Tragmast und 13,5 m je Seite bei einem Abspannmast. Die Höhe der geplanten 

Masten beträgt voraussichtlich zwischen 33 m und 48 m vom Mastfuß zur Mastspitze. 

Die durchschnittliche Erhöhung der Masten gegenüber dem Bestand beträgt ca. 2,0 m. 
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Die geplanten Neubaumasten der Teilabschnitte 1 und 3 (1, 40, 41 und 42) werden mit 

nur einer Traversenebene ausgeführt (siehe Abbildung 4), auf der nur die Stromkreise 

der DB Energie geführt werden. Die Höhe der Masten in den Teilabschnitten 1 und 3 

beträgt zwischen 28 und 39 m vom Mastfuß bis zur Mastspitze, die Breite der Traver-

senebene beträgt ca. 7,3 m bis 8 m. 

Teilabschnitte 1 und 3 

Tragmast Abspannmast 

  

Abbildung 4:  Mastbild für die Neubaumasten in den Teilabschnitten 1 und 3 (Masten 1, 
40-42, unmaßstäblich) 

Die Beseilung Teilabschnitte 1 und 3 erfolgt mit 2 Stromkreisen der DB Energie und 

jeweils 2 Phasen und einfachen Leiterseilen. Im Teilabschnitt 2 wird die 110-kV-Leitung 

der DB Energie mit 2 Stromkreisen und jeweils 2 Phasen und einfachen Leiterseilen 

und die 110-kV-Leitung der Netze BW mit 2 Stromkreisen mit je 3 Phasen und einfa-

chen Leiterseilen aufgehängt. Zusätzlich zu den Leiterseilen wird über die gesamte 

Trassenlänge ein Erdseil an der Mastspitze aufgelegt, sowie ein Luftkabel (LWL) am 

Obergurt der oberen Traverse.  

Im Bereich des Teilabschnitts 2 entsprechen die Spannfelder durch die standortgleiche 

Erneuerung bzw. versetzte Erneuerung um bis zu 10 m entlang der Leitungsachse der 

39 Masten der Netze BW weitgehend dem Bestand. Der bestehende Mast 57 der Net-

ze BW-Leitung wird im Zuge der Umbaumaßnahme ausgespart, so dass ein zusätzli-

ches Spannfeld zwischen den geplanten Masten 30 und 31 hinzukommt.  
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Die Breite des Leitungsschutzstreifens vergrößert sich zwischen den Masten 18 bis 28 

um 2 m (1 m je Mastseite, von 23 m auf 24 m) sowie zwischen den Masten 33 bis 39 

um 4 m (2 m je Mastseite, von 20 m auf 22 m). Durch die Verbreiterung des Leitungs-

schutzstreifens und Neuüberspannung zwischen Mast 30 und 31 wird gegenüber dem 

Bestand eine zusätzliche Fläche von ca. 2,6 ha überspannt.  

Zwischen den Masten 15 der 110-kV-Bahnstromleitung Plochingen-Amstetten (Anlage 

511 der DB Energie) und Mast 2 der geplanten Bahnstromleitung entsteht durch die 

Neuüberspannung im Teilabschnitt 1 ein Schutzstreifen mit einer Fläche von ca. 

3,1 ha. Im Teilabschnitt 3 der Leitungstrasse werden die Masten 40, 41 und 42 der DB 

Energie neu errichtet, um die 110-kV Bahnstromleitung zum Uw Merklingen zu führen. 

Hierbei entsteht ein neuer Schutzstreifen von ca. 2,3 ha. Insgesamt ergibt sich durch 

Verbreiterung und Neuüberspannung eine zusätzliche Leitungsschutzstreifenfläche 

durch die Baumaßnahme ca. 8,0 ha. 
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3 DARSTELLUNG DER MIT DEM VORHABEN VERBUNDENEN 
WIRKFAKTOREN  

Vorhabenbezogen sind aufgrund fehlender Nachweise im Wirkraum für die Lebens-

raumtypen nach Anhang I und die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie als maß-

gebliche Bestandteile der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets keine Wirkungen zu erwar-

ten, die das FFH-Gebiet beeinträchtigen können. 

4 SUMMATIONSWIRKUNGEN 

Für das vorliegend zu betrachtende Projekt sind keine Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten. Summationswirkung können dadurch eben-

falls ausgeschlossen werden.  
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5 ANHANG 

5.1 FORMBLATT – FFH-GEBIET 

Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben Umbau Bahnstromleitung 592 Amstetten  – Merklingen  

1.2 Natura 2000-Gebiete 
(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

7423-342 

Gebietsname(n) 

Filsalb 

1.3 Vorhabenträger Adresse / Telefon / Fax / E-Mail 

Herr Thomas Pakull 

DB Energie GmbH 

Kriegstraße 77 

76135 Karlsruhe 

Tel.: 0721 / 938301-0 

1.4 Gemeinde Geislingen an der Steige, Merklingen, Nellingen 

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 1a 
BNatSchG einschlägig) 

EBA - Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Stuttgart 

Olgastraße 13 

70182 Stuttgart 

Telefon: 0711 / 22816-0 

E-Mail: poststelle@eba.bund.de 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Fachdienst Forst, Naturschutz 

Schillerstraße 30  

89077 Ulm 

Tel.: 0731 / 185-0 

Email: info@alb-donau-kreis.de 

Landratsamt Göppingen 

Umweltschutzamt 

Lorcher Straße 6 

73033 Göppingen 

Tel.: 07161 / 202-0 

Email: naturschutz@lra-es.de 

1.7 Beschreibung des Vor-
habens  

Neubau einer 110-KV-Bahnstromleitung 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen Dimensi-
onierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene Maßstä-
be zu wählen. 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

Gruppe für ökologische Gutachten 
 

0711-652244-66 0711-652244-41  

Detzel & Matthäus 
 

  

Dreifelder Straße 31 
 e-mail *   

70599 Stuttgart 
 

info@goeg.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 
 

26.02.2015    

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 1a BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde 
erhältlich oder unter http://natura2000-bw.de  

  

  

http://natura2000-bw.de/


14  5. Anhang 

GÖG  Gruppe für ökologische Gutachten . Dreifelderstr. 31 . 70599 Stuttgart 

4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  
(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. 

mehrere Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 

 

Vermerke der zuständi-
gen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine 
sonstige Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 

 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 1a Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 

 

Fristablauf: 
       
 

  (1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 
 

 
 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebens-

räume von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich charakte-
ristischer Arten) oder Lebensräume von 
Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich 
durch folgende Wirkungen erheblich 
beeinträchtigt werden:  

 

Vermerke der zuständi-
gen Behörde 

 

 

 
- - 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografi-

sche Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die je-

weilige Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeich-
nen. 

 
 Bei der vertieften Untersuchung im Vorhabenraum konnten keine relevanten Arten nach Anhang II bzw. Le-

bensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie festgestellt werden.  
 
 weitere Ausführungen: siehe Kapitel 1 und 3 
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das 
Vorhaben anhand vorhandener Unterlagen 

 

 mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen 

betroffene Lebensraumty-
pen oder Arten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen 
oder Lebensstätten von Arten 
(Art der Wirkung, Intensität, Grad 
der Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

- - - -  

6.2 Betriebsbedingt    

- - - -  

6.3 baubedingt    

- - - -  

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografi-

sche Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die je-

weilige Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeich-
nen.  

 
 
7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits be-
stehenden oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natu-
ra 2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Kapitel 4 

 

 betroffener  
Lebensraum-typ oder 
Art 

mit welchen Planungen o-
der Maßnahmen kann das 
Vorhaben in der Summation 
zu erheblichen Beeinträchti-
gungen führen? 

welche Wirkungen sind be-
troffen? 

Vermerke der zu-
ständigen Behörde 

- - - -  

  

Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten be-
troffen sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  
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8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die ei-
ne Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

       

 

 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  

 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon 
ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung:        

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-
Gebiets / Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
muss durchgeführt werden.  

 

 Begründung:        

 

 
 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank 
durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 
 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Tele-
fon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 
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5.2 STANDARDATENBOGEN FFH-GEBIET „FILSALB“ (7423-342) 

- Gebietsnummer in 7423-342  - Erstmeldung 

Gebiet 

Gebietsnummer: 7423-342 Gebietstyp: K 

Landesinterne Nr.:   Biogeographische Region: K 

Bundesland: Baden-Württemberg 
  

Name: Filsalb 
  

geographische Länge: 9° 43' 9" geographische Breite: 48° 36' 21" 

Fläche: 5.430,04 ha 
  

Höhe: 357 bis 804 über NN Mittlere Höhe: 649,0 über NN 

Fläche enthalten in:   
  

Meldung an EU: Januar 2005 Anerkannt durch EU seit:   

Vogelschutzgebiet seit:   FFH-Schutzgebiet seit:   

Niederschlag: 0 bis 0 mm/a 
  

Temperatur: 0,0 bis 0,0 °C mittlere Jahresschwankung: 0,0 ° C 

Bearbeiter:   
  

erfasst am: Dezember 2004 letzte Aktualisierung: Februar 2006 

meldende Institution: Landesanstalt für Umwelt, Messungen (Karlsruhe) 
  

TK 25 (Messtischblätter): 

MTB 7323 Weilheim an der Teck 

MTB 7324 Geislingen an der Steige-West 

MTB 7325 Geislingen an der Steige-Ost 

MTB 7423 Wiesensteig 

MTB 7424 Deggingen 

MTB 7425 Lonsee 

Landkreise: 

08.117 Göppingen 

08.415 Reutlingen 

08.425 Alb-Donau-Kreis 

08.117 Göppingen 

08.415 Reutlingen 

Naturräume: 

094 Mittlere Kuppenalb 

096 Albuch und Härtsfeld 

101 Mittleres (Schwäbisches) Albvorland 

naturräumliche Haupteinheit: 
 

D60 Schwäbische Alb 
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Bewertung, Schutz: 

Kurzcharakteristik: 
77 Höhlen.Reichstrukturierte Hänge und Hochflächen mit Wacholderheiden, artenreichen Wiesen und nat-
urnahen Laubwäldern im oberen Filstal vom Ursprung bis Geislingen, naturnahe Fließgewässer mit Quel-
lbereichen der Filszuflüsse 

Schutzwürdigkeit: 
Wacholderheiden und Kalk-Magerrasen, Buchen- und Schluchtwälder, natürliche Fließgewässer, Kalkfels-
en, Kalkschutthalden, Höhlen, Borstgrasrasen, Gelbbauchunke, Kammolch, Spanische Flagge, Fledermäus-
e, Alpenbock 

kulturhistorische Bedeutung: Ehemalige großflächige Schaf- und Ziegenweiden 

Biotopkomplexe (Habitatklassen): 

D Binnengewässer 1 % 

E Fels- und Rohbodenkomplexe 1 % 

F1 Ackerkomplex 1 % 

G Grünlandkomplexe trockener Standorte 11 % 

H Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 5 % 

H04 Intensivgrünlandkomplexe ("verbessertes Grasland") 2 % 

L Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) 58 % 

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE: 

Gebietsnum-
mer 

Nummer 
FLandes-

int.-Nr. 
Typ 

Sta-
tus 

Ar
t 

Name Fläche-Ha 
Flä-

che-% 

7423-342 187324163   
CO
R 

b * HAARBERG-WASSERBERG 267,2705 3 

7423-342 187324271   
CO
R 

b * 
HAUSENER WAND, STEINBRUCH EICHH
ALD-E UND STREUOBST UND HECKEN 

129,5344 2 

7423-342 7325-401   EGV b * Albtrauf und Eybtal bei Geislingen 1.717,0000 7 

7423-342   1.17.029 LSG b + Sommerschafweide am Kahlenstein 6,3583 0 

7423-342   1.17.008 LSG b + Burren 11,1611 0 

7423-342   1.17.065 LSG b * 
Oberes Filstal - Gemeinde Mühlhaus-
en im Täle (2 Teilgebiete) 

513,1337 2 

7423-342   1.17.054 LSG b + Hausener Wand 15,6618 0 

7423-342   1.17.070 LSG b * 
Albhochflächen um Hohenstadt und D-
rackenstein mit oberem Gos 

1.479,7224 0 

7423-342   1.17.030 LSG b * Sommerschafweide am Kuchberg 49,8144 1 

7423-342   1.17.051 LSG b * Weigoldsberg 227,1237 2 

7423-342   4.25.116 LSG b / Nellingen 1.514,0000 0 

7423-342   1.17.063 LSG b * Hungerberg - Schildwacht 262,4000 1 

7423-342   1.17.006 LSG b + Wasserberg (2 Teilgebiete) 34,2703 1 

7423-342   1.17.027 LSG b + Sommerschafweide an der Eichhalde 7,2249 0 

7423-342   4.25.133 LSG b * Westerheim 1.418,4620 0 

7423-342   1.17.041 LSG b * Haarberg 2,8061 0 

7423-342   1.17.028 LSG b + Sommerschafweide an der Heiligenha-lde 6,3445 0 

7423-342   1.17.046 LSG b + Märzenhalde 10,9780 0 

7423-342   1.17.014 LSG b * 
Sommerschafweide auf der Nordalb i-
m Rennhau und am Wacholder 

117,8053 2 

7423-342   1.17.067 LSG b * Oberes Filstal - Stadt Wiesensteig 1.847,7283 10 

7423-342   1.17.071 LSG b * Bad Ditzenbach 1.953,9073 9 
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7423-342   4.25.111 LSG b / Amstetten 2.360,8376 0 

7423-342   1.17.052 LSG b * Albtrauf im Raum Bad Boll 857,3384 0 

7423-342   1.17.066 LSG b * Oberes Filstal - Gemeinde Gruibing-en 1.709,9159 7 

7423-342   1.17.050 LSG b * Vögelestal mit Umgebung 347,0865 1 

7423-342   1.074 
NS
G 

b * Heide am Hillenwang 19,2211 0 

7423-342   1.248 
NS
G 

b + Vögelestal und Oberes Lontal 89,5265 2 

7423-342   1.261 
NS
G 

b + Rufsteinhänge und Umgebung 247,2893 5 

7423-342   1.262 
NS
G 

b + Kornberg 189,8340 3 

7423-342   1.031 
NS
G 

b + Hausener Wand 79,9243 1 

7423-342   1.241 
NS
G 

b * Galgenberg 88,0657 2 

7423-342   1.070 
NS
G 

b + Sterneck 5,7042 0 

7423-342   1.092 
NS
G 

b * Oberer Berg 18,6012 0 

7423-342   1.100 
NS
G 

b * Autal 44,4300 1 

7423-342   1.105 
NS
G 

b + Rohrachtal 12,7310 0 

7423-342   1.113 
NS
G 

b * 
Nordalbhänge: Ottenwang-Ungerhalde--
Sommerberg 

90,7766 2 

7423-342   1.170 
NS
G 

b * Dalisberg (Tälesberg) 30,4406 1 

7423-342   1.175 
NS
G 

b * Haarberg-Wasserberg 112,0701 2 

7423-342     U b +   2.229,2034 41 

Legende 

Status Art 

b: bestehend *: teilweise Überschneidung 

e: einstweilig sichergestellt +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) 

g: geplant -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) 

s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten /: angrenzend 

  =: deckungsgleich 

Gefährdung: 

Nutzungsrückgang und -aufgabe, Beweidung ohne Nachmahd, Sukzession, Besucher- und Freizeitdruck, Autobahn, Bundesstraße und 
Bahntrasse 

Einflüsse und Nutzungen: 

Code Einflüsse und Nutzungen Fläche-% Intensität Art Typ 

102 Mahd 7 % A innerhalb positiv 

140 Beweidung 5 % A innerhalb positiv 

141 Aufgabe der Beweidung 6 % A innerhalb negativ 
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160 Forstwirtschaftliche Nutzung 40 % B innerhalb neutral 

230 Jagd 3 % B innerhalb negativ 

419 Sonstige Industrie- und Gewerbeflä-chen 0 % A ausserhalb negativ 

502 Straße, Autobahn 0 % B ausserhalb negativ 

502 Straße, Autobahn 1 % B innerhalb negativ 

622 Wandern, Reiten, Radfahren 15 % C innerhalb negativ 

624 Klettern, Bergsteigen, Höhlenerkun-dung 1 % A innerhalb negativ 

710 Lärmbelastung 1 % B innerhalb negativ 

900 Erosion 10 % B innerhalb positiv 

943 Bergsturz, Erdrutsche 1 % C innerhalb positiv 

950 Natürliche Entwicklungen 20 % B innerhalb negativ 

Pflege/Entwicklung/Pläne: 

Institution Art der Maßnahme 

RP Stuttgart   

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie: 

Code 
FFH 

Name Fläche (ha) 
Fläche-

% 
Rep. 

rel.-
Grö. N 

rel.-
Grö. L 

rel.-
Grö. D 

Erh.-
Zust. 

Ges.-
W. N 

Ges.-
W. L 

Ges.-
W. D 

Jahr 

3260 

Flüsse der planaren bis montanen S-
tufe mit Vegetation des Ranunculio-
n fluitantis und des Callitricho-B-
atrachion 

0,3120 0,01 B 1 1 1 B B B B 2003 

5130 
Formatio-
nen von Juniperus communis-
 auf Kalkheiden und -rasen 

185,0000 3,41 B 2 2 1 B B B B 2003 

6110 
Lückige basophile oder Kalk-Pionie-
rrasen (Alysso-Sedion albi) 

2,4370 0,04 B 3 3 1 B B B B 2003 

6210 

Naturnahe Kalk-
Trockenrasen und de-
ren Verbuschungsstadien (Festuco-B-
rometalia)(* besondere Bestände mi-
t bemerkenswerten Orchideen) 

27,1000 0,50 B 1 1 1 C C C C 2003 

6230 
Artenreiche montane Borstgrasrasen-
 (und submontan auf dem europäisch
-en Festland) auf Silikatböden 

0,0100 0,00 B 1 1 1 B B B B 2003 

6430 
Feuchte Hochstaudenfluren der plan-
aren und montanen bis alpinen Stufe 

3,0170 0,06 B 1 1 1 B B B B 2003 

6510 

Magere Flachland-
Mähwiesen (Alopec-
urus pratensis, Sanguisorba offici-
nalis) 

357,0000 6,57 B 2 1 1 B B B B 2004 

7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion) 1,5800 0,03 B 3 1 1 A B B B 2003 

8160 
Kalkhaltige Schutthalden der colli-
nen bis montanen Stufe Mitteleurop-
as 

2,0900 0,04 B 1 1 1 A B B B 2003 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetati-on 4,8000 0,09 B 1 1 1 B B B B 2003 

8310 
Nicht touristisch erschlossene Höh-
len 

0,0010 0,00 B 2 2 1 B B B B 2003 

9130 
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-
F-agetum) 

2.454,6001 45,20 B 2 2 1 B B B B 2004 

9150 
Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk--
Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

189,1000 3,48 B 3 3 1 B B B B 2004 
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9170 
Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald Gal-io-Carpinetum 

14,5000 0,27 B 3 1 1 B B B B 2004 

9180 
Schlucht- und Hangmischwälder Tili-
o-Acerion 

50,0000 0,92 B 2 1 1 B B B B 2004 

91E0 
Auenwälder mit Alnus glutinosa und-
 Fraxinus excelsior (Alno-Padion, -
Alnion incanae, Salicion albae) 

10,9000 0,20 B 3 1 1 B B B B 2004 

Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie 

Code Name Status 
Pop.-
Größe 

rel.-
Grö. N 

rel.-
Grö. L 

rel.-
Grö. D 

Erh.-
Zust. 

Biog.-
Bed. 

Ges.-
W. N 

Ges.-
W. L 

Ges.-
W. D 

Grund Jahr 

BOMBVARI 
Bombina variegata [Gelb-
bauchunke, -Bergunke] 

r > 400 2 1 1 A h A B B - 2000 

TRITCRIS Triturus cristatus [Kammolch] r > 90 2 1 1 B h A B B - 1996 

ROSAALPI Rosalia alpina [Alpenbock] r p 3 3 3 B n A A B - 1994 

CALLQUAD 
Callimorpha quadripunctaria ( 
= Eu-plagia quadripunctaria 
[Spanisch-e Flagge]) 

r c 3 2 1 A h A A B - 1994 

BARBBARB 
Barbastella barbastellus 
[Mopsfled-ermaus] 

w = 2 3 2 1 A h A A B - 1995 

MYOTBECH 
Myotis bechsteini [Bechstein-
fleder-maus] 

w = 1 2 2 1 B h A B C - 1996 

MYOTMYOT 
Myotis myotis [Großes Maus-
ohr] 

w = 74 2 1 1 A h B B C - 1996 

RHINFERR 
Rhinolophus ferrumequinum 
[Große H-ufeisennase] 

w = 1 4 3 2 A n A A B - 1996 

BROMGRO
S 

Bromus grossus [Dicke 
Trespe] 

r 
>10.0

00 
4 4 4 A d A A A - 2004 

CYPRCALC 
Cypripedium calceolus [Frau-
enschuh] 

r p 1 1 1 B h C C C - 1993 

Legende 

Grund Status 

e: Endemiten a: nur adulte Stadien 

g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) 

i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzrei
chtum u.a.) 

e: gelegentlich einwandernd, unbeständig 

k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) g: Nahrungsgast 

l: lebensraumtypische Arten j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) 

n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging 

o: sonstige Gründe n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) 

s: selten (ohne Gefährdung) r: resident 

t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise 

z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung 
t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbar
belege...) 

Populationsgröße u: unbekannt 

c: häufig, große Population (common) w: Überwinterungsgast 

p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)   

Eigentumsverhältnisse: 
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Privat Kommunen Land Bund Sonstige 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

5.3 ERHALTUNGSZIELE FFH-GEBIET „FILSALB“ (7423-342) LEBENS-
RAUMTYPEN NACH ANAHNG I DER FFH-RICHTLINIE 

3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion- fluitantis und 
des Callitricho- Batrachion 

 

Erhalt und wo möglich Widerherstellung der fließgewässerbegleitenden Aue, u.a. durch Zulas-

sung und Erhalt auedynamischer Überschwemmungsprozesse, sowie aller Parameter, die ein 

naturnahes Fließgewässer ausmachen wie z.B. Wasserqualität, Wasserchemismus, Struktur-

reichtum des Substrats, Fließgeschwindigkeit, Wassertemperatur, dynamische Prozesse, insbe-

sondere bei Hochwasserereignissen, Durchgängigkeit, natürliche und strukturreiche Ausbildung 

des Gewässerbetts sowie der angrenzenden Uferbereiche.  

Ziel ist eine möglichst hohe Naturnähe der Gewässer und der submersen Vegetation als Le-

bensraum für die natürlicherweise an und in solchen Fließgewässern vorkommende Tier- und 

Pflanzenwelt.  

 

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 

 

Erhalt durch Aufrechterhaltung der regionalen, traditionellen Nutzung bzw. durch geeignete 

Pflegemaßnahmen zur Unterdrückung der Sukzession durch Nutzungsaufgabe; Schutz vor 

landwirtschaftlicher Melioration und vor intensiven Freizeitaktivitäten.  

Ziel ist der Erhalt einer typischen Wacholderheide durch extensive Nutzung.  

 

6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 

 

Erhalt der kleinflächigen Bestände im Kontakt zu oder innerhalb von Kalk-, Trocken- und Halb-

trockenrasen.  

Ziel ist der Erhalt baumfreier Bestände, die Schaffung von offenen Pionierstandorten, Schutz vor 

intensiver Nutzung durch Koppeltierhaltung und Sperrung von Zugängen.  

 

6210 
Naturnahe Kalk Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco Brometalia) (* 
besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

 

Erhalt der Kalk- Magerrasen einschließlich ihrer Verbuschungsstadien durch Aufrechterhaltung 

der traditionellen Nutzung und bei Pflegeflächen vorübergehend auch durch maximal jährlich 

einmalige Mahd (bei Flächen mit bemerkenswerten Orchideen unter Berücksichtigung der Le-

bensbedingungen dieser Arten).  

Ziel ist der Erhalt von gehölzfreien, artenreichen Magerrasen unter Beibehaltung extensiver Nut-

zung, Schutz vor Nutzungsänderungen und Intensivierungen.  

 

6230 
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden 

 
Erhalt der offenen  Flächen durch bestandserhaltende Pflege und extensive Nutzung, sowie  

des für den Wiesentyp charakteristischen Wasser und Nährstoffhaushaltes. 
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Verzicht auf Düngung, Pferchung nur außerhalb des LRT, Errichtung von Pufferzonen zur Ver-

hinderung von Nähr- und Schadstoffeinträgen, Entfernen des Mähgutes.  

 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 

Erhalt gewässerbegleitender Hochstaudenvegetation entlang der Fließgewässer und der Quell-

bereiche durch bestandserhaltende Nutzung und Pflege (gelegentliche unregelmäßige Mahd mit 

Abtrag des Mähgutes) insbesondere durch Offenhaltung der Flächen und Verhinderung der Ver-

buschung sowie Erhaltung der Grundwasser- bzw. Gewässerdynamik.  

Ziel ist der Erhalt von gehölzfreien, nicht genutzten Hochstaudenfluren, der Schutz vor Nut-

zungsänderung und Eintrag von Dünger bzw. Pflanzenschutzmitteln und als verbindender Le-

bensraum in der Biotopvernetzung. 

 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 

Erhalt extensiv genutzter, blüten- und artenreicher Mähwiesen unterschiedlicher Ausprägung, 

insbesondere durch die traditionelle regelmäßige zweischürige Mahd mit Abräumen, ohne Dün-

gung oder maximal mit Erhaltungsdüngung.  

Ziel ist der Erhalt von gehölzfreien, artenreichen Beständen der mageren Flachland-Mähwiesen 

ohne Nutzungsänderung, –intensivierung bzw.-aufgabe. 

 

7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

 

Erhalt von Kalktuffquellen inklusive der sich anschließenden Quellbachabschnitte mit der cha-

rakteristischen Vegetation des Cratoneurion.  

Ziel ist der Erhalt naturnaher, nicht beeinträchtigter Quellbereiche ohne Nutzung 

 

8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 

 
Erhalt der kalkhaltigen Schutthalden durch Schonung des Lebensraums vor abbauenden bzw. 

zerstörerischen Nutzungen.  

 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 

Erhalt der kalkhaltigen naturnahen und natürlichen Felsabschnitte mit ihren Kalk- Pionierrasen 

(des Alysso- Sedion albi) und ihrer Felsspaltenvegetation. Kleinflächige Vorkommen im Kontakt 

zu oder innerhalb von Trocken- und Halbtrockenrasen können durch Integration in Beweidungs-

konzepte für Magerrasen erhalten werden.  

Ziel ist der Erhalt baum- und strauchfreier Lebensräume mit Schutz vor intensiver Nutzung durch 

Besucherlenkung und Umsetzung von Kletterregelungen.  

 

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

 

Erhalt der nicht touristisch erschlossenen Höhlen.  

Ziel ist der Schutz vor touristischen Erschließungen, vor intensiven Freizeitaktivitäten und vor 

Nutzungen. 
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen-

setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur und der für den Lebensraum typischen Tier- und 

Pflanzenarten. Sicherung günstiger lebensraumtypischer Habitatstrukturen z.B. angemessene 

Vorräte an Verjüngung unter Schirm, Totholz und Habitatbäumen. Erhalt der räumlichen Aus-

dehnung des Lebensraumtyps. 

 

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen-

setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur in ihrer meist alle Bestandesschichten umfassen-

den struktur-und artenreichen Ausprägung sowie Erhalt des lebensraumtypischen Arteninven-

tars. Erhalt der räumlichen Ausdehnung des Lebensraumtyps. 

 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum 

 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen-

setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur und der natürlicherweise dort vorkommenden Tier- 

und Pflanzenarten. Erhalt lebensraumtypischer Habitatstrukturen z. B. angemessene Vorräte an 

Totholz und Habitatbäumen sowie Verjüngung unter Schirm. Erhalt der räumlichen Ausdehnung 

des Lebensraumtyps. 

 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen-

setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur, der kennzeichnenden Standortsfaktoren (hinsicht-

lich Boden- und Wasserhaushalt) sowie der für den Lebensraum typischen Tier- und Pflanzenar-

ten. Erhalt der räumlichen Ausdehnung des Lebensraumtyps. 

 

91E0 
Auenwälder mit Alnus glutinosa und- Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung der lebensraumtypischen Baumartenzusammen-

setzung, einer naturnahen Bestandesstruktur sowie der für die fließgewässer- und quellbeglei-

tenden Auenwälder typischen Tier- und Pflanzenarten. Erhalt des lebensraumtypischen Wasser-

regimes und der räumlichen Ausdehnung des Lebensraumtyps. 

 

5.4 ERHALTUNGSZIELE FFH-GEBIET „FILSALB“ (7423-342) ARTEN NACH 
ANHANG II DER FFH-RICHTLINIE  

BOMBVARI Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] 

 

Erhalt und Sicherung der Populationen der Gelbbauchunke durch Sicherstellung und 

gegebenenfalls Neuschaffung geeigneter temporärer Laichgewässer. Erhalt von sonni-

gen, vegetationsarmen Kleingewässern und des offenen Charakters der Vegetation im 

Umfeld des Laichgewässers als Sommerquartier, der Wanderkorridore zwischen den 

jeweiligen Teillebensräumen sowie der Erhalt von naturnahen Wäldern im Umfeld als 

Winterquartier.  
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Ziel ist der Erhalt eines Gewässermosaiks mit ausreichender Sonneneinstrahlung. 

 

TRITCRIS Triturus cristatus [Kammolch] 

 

Erhalt der Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässer einschließlich der terrestrischen 

Lebensräume und der Wanderkorridore zwischen den jeweiligen Teillebensräumen.  

Ziel ist der Erhalt der Laichgewässer durch Offenhaltung und den Eintrag von Nähr-

stoffen und Pflanzenschutzmitteln zu verhindern. 

 

ROSAALPI Rosalia alpina [Alpenbock] 

 

Erhalt und Sicherung einer nachhaltigen Ausstattung der Waldbestände mit starkem, 

stehendem oder liegendem Buchen- Totholz in besonnter süd- oder südwestlicher Ex-

position.  

Ziel ist der Erhalt buchenreicher Laubwälder in sonnenexponierter Lage sowie die Si-

cherstellung einer nachhaltigen Ausstattung mit besonntem Buchen- Alt- bzw. Totholz. 

 

CALLQUAD Callimorpha quadripunctaria ( = Euplagia quadripunctaria [Spanische Flagge]) 

 

Erhalt der Lebensräume, insbesondere von Weg- und Waldsäumen, Schlag- und Ru-

deralfluren und brachliegenden Magerrasen und lichten Wäldern in denen die wichti-

gen Nahrungspflanzen (Senecio fuchsii, Rubus spec., Eupatorium cannabinum) für 

Raupen und Imagines häufig vorkommen.  

Ziel ist der Erhalt eines reichhaltigen Habitatsangebotes. 

 

BARBBARB Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus] 

 

Beibehaltung der naturnahen Forstwirtschaft mit strukturreichen Wäldern und Obstwie-

sen als Sommerquartiere, Reproduktions- und Jagdhabitate. Sicherung von Höhlen, 

Stollen und Kellern zur Überwinterung sowie Sicherung gegen Störungen in den Quar-

tieren. Fortführung der seitherigen Nutzung im Umfeld der Sommerquartiere. 

 

MYOTBECH Myotis bechsteini [Bechsteinfledermaus] 

 

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung geeigneter Waldstrukturen als Sommer-

quartier, Reproduktions- und Jagdhabitat. Gut geeignet sind höhlenreiche Waldbestän-

de sowie ein annähernd gleich bleibender Altholzanteil. Erhalt der Höhlen als Winter-

quartier und Vermeidung von Störungen im Winterquartier.  

Ziel ist der Erhalt ungestörter Sommer- und Winterquartiere 

 

MYOTMYOT Myotis myotis [Großes Mausohr] 

 

Beibehaltung der bisherigen Gebäudenutzung (Sommerquartier) und Sicherung einer 

nachhaltigen Ausstattung mit Quartieren. Erhalt der Sommer- und Winterquartiere ohne 

Störungen, d.h. keine Veränderung des Mikroklimas in den Quartieren, keine Sanie-

rungen mit Auswirkungen auf das Sommerquartier.  

Erhalt von Obstbaumaltbeständen und Verzicht auf flächige Ausbringung von Pflan-

zenschutzmitteln im Umfeld der Sommerquartiere. Fortführung der seitherigen Nutzung 
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im Umfeld der Sommerquartiere.  

Erhalt und gegebenenfalls Wiederherstellung geeigneter Waldstrukturen als Jagdle-

bensraum mit Paarungs- und Zwischenquartieren. 

 

RHINFERR Rhinolophus ferrumequinum [ Große Hufeisennase] 

 

Erhalt von Obstbaumaltbeständen und Beibehaltung der Maßnahmen der naturnahen 

Forstwirtschaft sowie der bisherigen Gebäudenutzung.  

Ziel ist die nachhaltige und störungsfreie Ausstattung mit Sommer- und Winterquartie-

ren, sowie Verzicht auf Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. 

 

BROMGROS Bromus grossus [Dicke Trespe] 

 Fortführung des Dinkelanbaus mit wünschenswerter Extensivierung der Ackernutzung 
z.B. ohne Verwendung von Bromus- Spezialherbiziden, Reduzierung von Düngung und 
geringerer Einsaatdichte. 

 

CYPRCALC Cypripedium calceolus [Frauenschuh] 

 Beibehaltung der Maßnahmen der naturnahen Forstwirtschaft. Erhalt halbsonniger 
Standortsituationen. 

 


